


des Gutes vorgesehene Ort liegt. 
 
  
 
Artikel 2 
 



KAPITEL 1 
 
Geltungsbereich 
 
  
 
Artikel 1 



KAPITEL II 
 
Haftung des Frachtführers für andere Personen 
 
Artikel 3 
 
Der Frachtführer haftet, soweit dieses Übereinkommen anzuwenden ist, für Handlungen und 
Unterlassungen seiner Bediensteten und aller anderen Personen, deren er sich bei Ausführung der 



 







Frachtführer Weisungen des Absenders einzuholen. Wenn der Empfänger die Annahme des Gutes 
verweigert, ist der Absender berechtigt, über das Gut zu verfügen, ohne die erste A







 
3. Die Entschädigung darf jedoch 8,33 Rechnungseinheiten für jedes fehlende Kilogramm des 
Rohgewichts nicht übersteigen. 
 
4. Außerdem sind - ohne weiteren Schadenersatz - Fracht, Zölle und sonstige aus Anlaß der 









Straßenfrachtführern ausgeführt, so haftet jeder von ihnen für die Ausführung der gesamten 
Beförderung; der zweite und jeder folgende Frachtführer wird durch die Annahme des Gutes und des 
Frachtbriefes nach Maßgabe der Bedingungen des Frachtbriefes Vertragspartei. 
 
  





5. Die Ratifikation oder der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Urkunde beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen. 
 
  
 
Artikel 43 
 
1. Dieses Übereinkommen tritt am neunzigsten Tage nach Hinterlegung der Ratifikations oder 
Beitrittsurkunden durch fünf der in Artikel 42 Absatz 1 bezeichneten Staaten in Kraft. z. Dieses 
Übereinkommen tritt für jeden Staat, der nach Hinterlegung der Ratifikations oder Beitrittsurkunden 
durch fünf Staaten ratifiziert oder beitritt, am neunzigsten Tage nach Hinterlegung seiner 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 
 
  
 
Artikel 44 
 
1. Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen durch Notifizierung an den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen kündigen. 
 





 


